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Inflationsausgleichsprämie 
 
Die Inflationsausgleichsprämie ist Teil des dritten Entlastungspakets vom 3. September 2022. 

 
Grundlage für die Inflationsausgleichsprämie ist das „Gesetz zur temporären Senkung des 
Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz“. Es wurde am 25. Oktober 2022 im 
Bundesgesetzblatt verkündet und tritt rückwirkend zum 1. Oktober 2022 in Kraft. 
 
Demnach dürfen Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden einen Betrag in Höhe von maximal 3.000 EUR 

steuer- und sozialversicherungsfrei auszahlen.
 
So gut die Inflationsausgleichsprämie auch klingt, ist dies lediglich ein Appell der Regierung an die 
Unternehmen. Das bedeutet, dass es, wie bereits bei der Corona-Prämie, keinen gesetzlichen 
Anspruch seitens der Arbeitnehmer auf die steuerfreie Zahlung gibt. Wenn sich Unternehmen 
entscheiden, ihren Beschäftigten eine Prämie zum Ausgleich der Inflation zu zahlen, erfolgt dies auf 
freiwilliger Basis. * 
 
Ebenso müssen die Arbeitgeber auch nicht den vollen Betrag von 3.000 EUR ausschöpfen, son-

dern sind in Ihrer Entscheidung frei, welche Summe sie den Beschäftigten gewähren wollen.
 

 
Merkmale und Bedingungen der Inflationsausgleichsprämie: 
 
Die Inflationsausgleichsprämie orientiert sich in ihrer Ausgestaltung und ihren Bestimmungen an der Corona-
Prämie. Die Sonderzuwendung ist vollständig von der Lohnsteuer und der Abgabenpflicht der 
Sozialversicherung befreit, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

 
 Die Zuwendung wird zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitsentgelt geleistet. Eine Verrechnung 

mit einer vertraglich vereinbarten Vergütung darf nicht erfolgen. ** 
 

     Die Ausreichung der Prämie kann rückwirkend ab dem 1. Oktober 2022 vorgenommen werden. Letzter
Tag der Prämiengewährung ist der 31. Dezember 2024 (Zufluss!)

 
 Wichtig ist, dass der Arbeitgeber im Rahmen der Zusage der Prämie begründend auf die allgemeinen 

Preissteigerungen Bezug nimmt. 
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 Erforderlich ist eine Aufzeichnung im Lohnkonto durch den Arbeitgeber. 
 

 Es handelt sich um einen steuerlichen Freibetrag, der auch in mehreren Teilbeträgen ausgezahlt 
werden kann. 

 
Im Gegensatz zu der Energiepreispauschale in Höhe von 300 EUR im September 2022 wird die 
Inflationsausgleichsprämie den Arbeitgebern nicht erstattet.
 
Werden über die Prämie hinaus bereits andere steuerfreie Leistungen durch das Unternehmen gewährt 
(Sachzuwendungen, Förderung der Mitarbeiterbeteiligung, Kindergartenzuschuss oder Ähnliches), bleiben 
diese von der Leistung der Prämie unberührt. Es erfolgt demnach keine Verrechnung der Positionen 
untereinander. 
 
Hinweis: Mit einer Ergänzung der Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung soll zudem sichergestellt 

werden, dass die Inflationsausgleichsprämie bei Beziehern von Leistungen nach dem SGB II nicht als 
Einkommen berücksichtigt wird. 
 
 
Bitte beachten: 

 
Es gibt noch keine gesetzliche Grundlage, ob die Inflationsausgleichsprämie pfändbar oder 
unpfändbar ist. 
 
 
*Es ist zu vermuten, dass insbesondere Beschäftigte mit Tarifvertrag von einer Ausgleichszahlung profitieren 
werden. Kommt es hier zu tarifvertraglichen Einigungen, wird die Prämie Teil des Tarifabschlusses. 
Beschäftigte haben dann einen Anspruch auf die Inflationsausgleichsprämie.
 
**Gerade zum Jahresende stellt sich die Frage, ob übliche oder vereinbarte Sonderzahlungen, wie zum 
Beispiel Weihnachtsgeld, in steuerfreie Leistungen umgewandelt werden können. Regelmäßig klappt das 
wegen des im Gesetz verankerten Zusätzlichkeitskriteriums nicht. Eine Vereinbarung über Sonderzahlungen, 
die ohne einen Inflationsbezug getroffen wurde, kann nicht nachträglich in eine steuerfreie 
Inflationsausgleichsprämie umgewandelt werden. Leistungen des Arbeitgebers, die auf einer vertraglichen 
Vereinbarung oder einer anderen rechtlichen Verpflichtung beruhen, die vor der Verkündung des Gesetzes 
getroffen worden sind, können nicht als Inflationsausgleichsprämie gewährt werden.
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Nur sofern vorher keine vertragliche Vereinbarung oder andere rechtliche Verpflichtungen des Arbeitgebers 
zur Gewährung einer Sonderzahlung bestanden, kann in Einzelfällen unter Einhaltung der Voraussetzungen 
des § 3 Nummer 11c EStG anstelle der Sonderzahlung auch eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie 
gewährt werden. 

 
 
 
 
Haben Sie hierzu Fragen und wünschen Sie sich einen Gesprächspartner zu diesem Thema, sind wir gerne 
für Sie da. Bitte senden Sie uns Ihr Anliegen per Mail oder rufen Sie uns an. 
 
 
Dresden:  dresden@sk-berater.com 
   +49 351 254 77-0 
Frankfurt am Main: frankfurt@sk-berater.com 
   +49 69 971 231-0 
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